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Jährliches Dokument nach § 10 WpPG der BinTec Communications AG 
für die Zeit vom 01. Januar 2007 bis einschließlich 31. Dezember 2007 
 
Nach dem am 1. Juli 2005 in Kraft getretenen Wertpapierprospektgesetz (WpPG) sind alle börsenno-
tierten Gesellschaften verpflichtet, mindestens einmal jährlich dem Publikum ein Dokument zur Verfü-
gung zu stellen, das alle Informationen enthält oder auf sie verweist, die die Gesellschaft in den vor-
ausgegangenen zwölf Monaten auf Grund der in § 10 Abs. 1 WpPG genannten kapitalmarktrechtli-
chen Vorschriften veröffentlicht oder dem Publikum sonst zur Verfügung gestellt hat.  
 
Im Einklang mit § 10 Abs. 1 WpPG stellt die BinTec Communications AG einmal jährlich eine Zusam-
menfassung aller entsprechenden Veröffentlichungen in einem "Jährlichen Dokument" zusammen. 
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1.  Ad hoc Mitteilungen 
 
1.1. BinTec Communications AG: Gläubiger erklärt Rangrücktritt und bedingten Verzicht  
 BinTec Communications AG  / Sonstiges 
 (Ad hoc Mitteilung vom 10.07.2007) 
 
 „Mit heutigem Datum hat Herr Falk Strascheg in Bezug auf seine Forderung gegen die Gesell-

schaft in Höhe von € 1.800.464,74 zum 31. Oktober 2006 (inkl. bis dato angefallene Zinsen und 
Zinseszinsen und nebst ab dem 1. November 2006 weiterlaufender Zinsen und Zinseszinsen) 
den Rangrücktritt sowie einen bedingten Verzicht erklärt. Der Verzicht auf diese Forderung 

 steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Restrukturierung der Gesellschaft und 
deren grundsätzliche Verwertbarkeit als Börsenmantel durch Beschluss sämtlicher vorgeschla-
gener Beschlüsse – insbesondere der Kapitalmaßnahmen – gemäß Beschlussvorlage in der in 
Kürze zu veröffentlichenden Einladung zur Hauptversammlung der Gesellschaft zum Abschluss 
gebracht werden kann. Die Verzichtserklärung wird zudem erst dann wirksam, wenn sämtliche 
Beschlüsse und Ermächtigungen der noch einzuberufenden Hauptversammlung der Gesell-
schaft wirksam werden, insbesondere durch Eintragung in das Handelsregister.“ 

 
1.2. BinTec Communications AG: Veröffentlichung der Geschäftsjahre der Insolvenz  
 BinTec Communications AG  / Jahresergebnis 
 (Ad hoc Mitteilung vom 20.07.2007) 
 
 „Die BinTec Communications AG, Nürnberg, hat nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen der Gesellschaft am 16.10.2006 die Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre der 
Insolvenz der Gesellschaft aufgestellt. Die testierten Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die 

 Geschäftsjahre zum 31.12.2004 und 31.12.2005 sowie für das Rumpfgeschäftsjahr zum 
31.10.2006 liegen nun vor und stehen auf der Website der Gesellschaft unter www.bintec-ag.de 
zum Download bereit.“ 
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1.3.  BinTec Communications AG:  
 Absage der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2007  
 BinTec Communications AG  / Hauptversammlung/Hauptversammlung 
 (Ad hoc Mitteilung vom 11.09.2007) 
 
 „Die für den 19. September 2007 einberufene Hauptversammlung der BinTec Communications 

AG, Nürnberg, wird abgesagt. Die hierzu im elektronischen Bundesanzeiger und in der Börsen-
Zeitung am 31. Juli 2007 veröffentlichte Einladung ist damit gegenstandslos. 

 
 Die Absage erfolgt zum Zwecke der Sicherstellung der Gleichbehandlung aller Aktionäre und 

der Vermeidung von Anfechtungsklagen, nachdem in der Hauptversammlungseinladung ein 
Formfehler festgestellt wurde. 

 
 Die Hauptversammlung wird verschoben, es erfolgt umgehend eine gesonderte Einladung zu 

einem neuen Termin, sobald die Auswirkungen der Verschiebung auf den neuen Termin geprüft 
sind. 

 
 Die Aktionäre der Gesellschaft werden – wie üblich - über ihre Depotbanken über den neuen 

Hauptversammlungstermin, der noch in diesem Jahr stattfinden soll, informiert.“ 
 
1.4.  BinTec Communications AG: Zwischenbericht zum 30. April 2007  
 BinTec Communications AG  / Halbjahresergebnis/Zwischenbericht 
 (Ad hoc Mitteilung vom 23.11.2007) 
 
 „Die BinTec Communications AG, Nürnberg, hat einen Zwischenbericht zum 30. April 2007 ers-

tellt. Der Zwischenbericht steht auf der Website der Gesellschaft unter www.bintec-ag.de zum 
Download bereit.“ 

 
1.5. BinTec Communications AG: Vorläufiges Ergebnis zum 31. Oktober 2007  
 BinTec Communications AG  / Vorläufiges Ergebnis 
 (Ad hoc Mitteilung vom 23.11.2007) 
 
 „Die BinTec Communications AG weist im vorläufigen Abschluss für das zum 31. Oktober 2007 

endende Geschäftsjahr einen Jahresfehlbetrag von TEUR 174 aus. 
 
 Ursache für den Fehlbetrag sind insbesondere Zinsen für Darlehen  sowie Aufwendungen für 

Börsennotierung, Hauptversammlung, Abschluss und Prüfung. Die Gesellschaft ist bilanziell in 
Höhe von TEUR 1.952 überschuldet.  Es liegt eine Rangrücktrittserklärung des Hauptgläubigers  
vor. Darüber hinaus wurde ein Verzicht des Hauptgläubigers erklärt, der allerdings unter dem 
Vorbehalt steht, dass sämtliche Beschlüsse und Ermächtigungen der am 27. November 2007 
stattfindenden Hauptversammlung der Gesellschaft in der vorgeschlagenen Weise beschlossen 
und wirksam werden, insbesondere durch Eintragung in das Handelsregister. Bei Eintritt der 
Voraussetzungen für den Verzicht, erstreckt sich dieser auch auf die ab dem 1. November 2006 
bis zum Wirksamwerden des Verzichts angefallenen Zinsen und Zinseszinsen. 

 
 Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit ist die Gesellschaft auf die Zuführung liquider Mittel 

durch die im Rahmen der Hauptversammlung zu beschließenden Kapitalmaßnahmen angewie-
sen. 

 
 Das Management geht davon aus, dass die Beschlüsse, die zum Wirksamwerden der Ver-

zichtserklärung des Hauptgläubigers und Entschuldung der Gesellschaft sowie zur Zuführung li-
quider Mittel erforderlich sind, entsprechend gefasst werden. 

 
 Sollte die Hauptversammlung keine entsprechenden Beschlüsse fassen, wird die Gesellschaft 

gezwungen sein, Insolvenzantrag zu stellen.“ 
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2.  Veröffentlichungen nach § 41 Abs. 4a und § 26 Abs. 1 WpHG 
 
2.1.   Veröffentlichung gem. § 41 Abs. 4a WpHG vom 17.04.2007 
 
 „Herr Falk Strascheg, Deutschland, hat uns nach § 41 Abs. 4a Satz 1 WpHG mitgeteilt, dass 

sein Stimmrechtsanteil an der Bintec Communications  AG am 20.01.2007 14,67 % (Stimmrech-
te) betragen hat. 

 
 Davon waren ihm 14,67% (Stimmrechte), die von der Falk Strascheg Holding GmbH, Lenbach-

platz 3, 80333 München, HRB 138.795 des Amtsgerichts München, gehalten werden, nach § 22 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WpHG zuzurechnen.“ 

 
2.2.   Veröffentlichung gem. § 41 Abs. 4a WpHG vom 17.04.2007 
 

 „Die Falk Strascheg Holding GmbH, Deutschland, hat uns nach § 41 Abs. 4a Satz 1 WpHG 
mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der Bintec Communications  AG am 20.01.2007 14,67 
% (Stimmrechte) betragen hat.“ 

 
2.3.   Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG vom 19.11.2007 
 
 „Die Falk Strascheg Holding GmbH, München, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 

am 18.11.2007  mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der BinTec Communications AG , 
München, Deutschland, ISIN: DE0005161004, WKN: 516100 am 15.11.2007  durch Aktien die 
Schwelle von 10% der Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 9,71% (das entspricht 
993.356 Stimmrechten) beträgt.“ 

 
2.4.   Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG vom 19.11.2007 
 
 „Herr Falk Strascheg, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 18.11.2007  mitge-

teilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der BinTec Communications AG , München, Deutschland, 
ISIN: DE0005161004, WKN: 516100 am 15.11.2007  durch Aktien die Schwelle von 10% der 
Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 9,71% (das entspricht 993.356 Stimmrechten) 

 beträgt. 
  
 9,71% der Stimmrechte (das entspricht 993.356 Stimmrechten) sind Herrn Strascheg gemäß § 

22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Falk Strascheg Holding GmbH, München, Deutschland 
 zuzurechnen.“ 
 
2.5.   Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG vom 22.11.2007 
 
 „Herr Falk Strascheg, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21.11.2007  mitge-

teilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der BinTec Communications AG , München, Deutschland, 
ISIN: DE0005161004, WKN: 516100 am 20.11.2007  durch Aktien die Schwelle von 5% der 
Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 3,68% (das entspricht 376.356 Stimmrechten) 

 beträgt.  
 
 3,68% der Stimmrechte (das entspricht 376.356 Stimmrechten) sind Herrn Strascheg gemäß § 

22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Falk Strascheg Holding GmbH, München, Deutschland 
zuzurechnen.“ 

 
2.6. Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG vom 22.11.2007 
 
 „Herr Falk Strascheg, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22.11.2007  mitge-

teilt, dass sein Stimmrechtsanteil an der BinTec Communications AG , München, Deutschland, 
ISIN: DE0005161004, WKN: 516100 am 21.11.2007  durch Aktien die Schwelle von 3% der 
Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 2,19% (das entspricht 224.356 Stimmrechten) 

 beträgt. 
 
 2,19% der Stimmrechte (das entspricht 224.356 Stimmrechten) sind Herrn Strascheg gemäß § 

22 Abs. 1, Satz 1, Nr. 1 WpHG von der Falk Strascheg Holding GmbH, München, Deutschland 
 zuzurechnen.“ 
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2.7.   Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG vom 22.11.2007 
 
 „Die Falk Strascheg Holding GmbH, München, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 

am 21.11.2007  mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der BinTec Communications AG , 
München, Deutschland, ISIN: DE0005161004, WKN: 516100 am 20.11.2007  durch Aktien die 
Schwelle von 5% der Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 3,68% (das entspricht 
376.356 Stimmrechten) beträgt.“ 

 
2.8.   Veröffentlichung gem. § 26 Abs. 1 WpHG vom 22.11.2007 
 
 „Die Falk Strascheg Holding GmbH, München, Deutschland hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG 

am 22.11.2007  mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der BinTec Communications AG , 
München, Deutschland, ISIN: DE0005161004, WKN: 516100 am 21.11.2007  durch Aktien die 
Schwelle von 3% der Stimmrechte unterschritten hat und nunmehr 2,19% (das entspricht 
224.356 Stimmrechten) beträgt.“ 

 
 

   

3.  Finanzinformationen 
 
3.1.  Jahresabschlüsse  
 
 Die testierten Jahresabschlüsse der Gesellschaft für die Geschäftsjahre zum 31.12.2004 und 

31.12.2005 sowie für das Rumpfgeschäftsjahr zum 31.10.2006 stehen auf der Internetseite der 
Gesellschaft http://www.bintec-ag.de unter der Rubrik Investor Relations zur Ansicht und zum 
Download bereit. 

 
3.2.  Zwischenbericht 
 
 Der Zwischenbericht zum 30. April 2007 wurde ebenfalls auf der Internetseite der Gesellschaft 

http://www.bintec-ag.de unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht und kann dort einge-
sehen bzw. heruntergeladen werden. 

 
 
4.  Sonstige Veröffentlichungen 
 
4.1.  Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 19.09.2007 (abgesagt) 
 
4.1.1. Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 31.07.2007 
 
 Die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 19.09.2007 (abge-

sagt) erfolgte mit Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger 
(http://www.ebundesanzeiger) vom 31.07.2007.  
 

4.1.2.  Bekanntmachung in der Börsen-Zeitung vom 31.07.2007 
 
 Eine Kurzfassung der Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 

19.09.2007 (abgesagt) wurde am 31.07.2007 in der Börsen-Zeitung (http://www.investor-
facts.de) veröffentlicht. 

 
4.1.3. Veröffentlichung der Absage im elektronischen Bundesanzeiger vom 13.09.2007 
 
 Die Absage der ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft am 19.09.2007 erfolgte mit 

Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger (http://www.ebundesanzeiger) vom 
13.09.2007. 

 
4.2.  Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung am 27.11.2007 
 
4.2.1. Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger vom 05.10.2007 
 
 Die Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung  der Gesellschaft am 27.11.2007 erfolgte 

mit Bekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger (http://www.ebundesanzeiger) vom 
05.10.2007.  
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4.2.2.  Bekanntmachung in der Börsen-Zeitung vom 05.10.2007 
 
 Eine Kurzfassung der Einberufung wurde am 05.10.2007 in der Börsen-Zeitung 

(http://www.investor-facts.de) veröffentlicht. 
 

 

Wichtiger Hinweis: Die Informationen, die in diesem Jährlichen Dokument enthalten sind oder 
auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Falls ein hier angegebener 
Internetlink oder Pfad nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, hält die Gesellschaft die 
Informationen in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe bereit. Bitte wenden Sie sich in 
diesem Fall an: info@bintec-ag.de 

 


